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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1963

Norm

StVO §20 IB2

Rechtssatz

Eine an den Fahrbahnrändern breit auftretende Fahrbahnglätte macht schon frühzeitig eine vorsorgliche

Herabminderung der Fahrgeschwindigkeit bis zu einem solchen Grad erforderlich, der ein gefahrloses Hinauslenken

eines zunächst zumindest mit den linken Rändern in der Fahrbahnmitte fahrenden Fahrzeuges auf den glatten

Randstreifen ermöglicht.
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